
Geimpfte, 
Genesene, 
Geboosterte

Schülerinnen
und Schüler, 
Kinder in Kitas, 
Tagespflegestellen, 
Heilpädagogischen
Tagesstätten

Beschäftigte in 
Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen, 
Einrichtungen der
Eingliederungshilfe

7 Tage mit negativem Abschlusstest (1)
Testung an Tag 7 nach Erstnachweis des Erregers bzw. nach Symptombe-
ginn. Durchführung mittels zertifiziertem Antigen-Schnelltest (2) oder PCR-
Test (2) und Übermittlung des Testergebnisses an das Gesundheitsamt.
Voraussetzung: mindestens 48 Stunden symptomfrei

10 Tage ohne Abschlusstest
Voraussetzung:Voraussetzung: mindestens 48 Stunden symptomfrei

Keine Ausnahme. 
Es gelten die Regelungen für den Normallfall. Die Verpflichtung zur 
Isolation bei positivem Test gilt auch für Geimpfte, Genesene und 
Geboosterte.

Keine Ausnahme.
Es gelten die Regelungen für den Normallfall.

Es gelten die Regelungen für den Normalfall.

In Situationen mit relevantem Personalmangel, wenn alle anderen Maß-
nahmen zur Sicherstellung einer unverzichtbaren Personalbesetzung aus-
geschöpft sind, entscheidet die Kreisverwaltungsbehörde über Ausnahmen. 

(1) Ist der Test an Tag 7 positiv, besteht die Isolation fort. Sie endet, wenn ein frühestens an Tag 10 durchgeführter Test (zertifizierter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) ein negatives 
     Ergebnis aufweist und das Ergebnis an das Gesundheitsamt übermittelt wird. Weist auch der Test an Tag 10 ein positives Ergebnis auf, bestimmt das Gesundheitsamt, wann und unter 
     welchen Bedingungen die Isolation im Einzelfall endet. 
(2) Jeweils eine durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchgeführte oder überwachte Testung.
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7 Tage mit negativem Abschlusstest
Testung an Tag 7 nach nach dem letzten engen Kontakt. Durchführung 
mittels zertifiziertem Antigen-Schnelltest (2) oder PCR-Test (2) und 
Übermittlung des Testergebnisses an das Gesundheitsamt.
Voraussetzung: keine Krankheitszeichen während der Quarantäne

10 Tage ohne Abschlusstest
Voraussetzung:Voraussetzung: Keine Krankheitszeichen während der Quarantäne 

Ausnahme: Keine Quarantänepøicht für 
- Geboosterte mit 3 Impfungen (zeitlich unbegrenzt)
- Genesene nach PCR-bestätigter Infektion und danach mindestens einer 
      Impfung (zeitlich unbegrenzt)
- Personen mit speziöschem Antikörpernachweis und danach mindestens einer 
      Impfung (zeitlich unbegrenzt)
- Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die danach von einer COVID-19-- Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die danach von einer COVID-19-
      Erkrankung genesen sind (zeitlich unbegrenzt)
- Zweifach Geimpfte (ab 15. Tag bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung)
- Genesene (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach positivem PCR-Test)

Besonderheit: 5 Tage mit negativem Abschlusstest
Testung 5 Tage nach dem letzten engen Kontakt mit zertifiziertem Antigen-
Schnelltest (2) oder PCR-Test (2) und Übermittlung des Testergebnisses an 
das Gesundheitsamt
Voraussetzung: keine Krankheitszeichen während der Quarantäne

10 Tage ohne Abschlusstest
Voraussetzung: Voraussetzung:  Keine Krankheitszeichen während der Quarantäne

Es gelten die Regelungen für den Normalfall. 

In Situationen mit relevantem Personalmangel, wenn alle anderen Maß-
nahmen zur Sicherstellung einer unverzichtbaren Personalbesetzung aus-
geschöpft sind, entscheidet die Kreisverwaltungsbehörde über Ausnahmen. 

Zeiträume, Entlasskriterien, Ausnahmen

Isolation
für Infizierte

Quarantäne
für enge Kontaktpersonen

Normalfall


